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Schmiedeeiserne Gitter
Die Sclu11i('dcinnung i1l Danzig: beging in deI] fetzten JUlIitagen

1928 ihr 550 jähriges Be::.tehcn, aus welchem Anlaß ihr manni).';
fache .EhruIU;:CiI zuteil wurdcJJ. Senator Jcwclo\Vski überreil:hte
der Innung einen vom Senat g'estiftctcn EhrcnpokaL Ivlehrere In
IlUI1.\',"cn des freistaates Danzig' hatten gemeinsam einen Silber
pokal mit dCn eiugravierten Namen die.:::,c:r }lllJut]gcn gestiftet. Ein
weiteres sinniges Geschenk hat die Danz.iger Sc!tlosseriJlJ1l1J1g in
Gestalt eincs VOll mehreren Danziger Schlüsscl"mcistcln ausgeitibr
tCII Schilde::, (Plakette) Überreicht. -

Die alte fIansestadt Danzig ist an 1\UIIStVOJ1CIJ Sduniedearbei
kn jibcral!  reich. Gcnmmt .seien nllr die pri!cldigen Gitter der
St. Maric]]kirche, der NcpÜmbnJlmen auf dem Langcn Markt und
dns. ilrchjtektoni ch cjniigc alte Zeughaus. AUe diese kunstvollen
SclJmiedewerkc: aus. dem Mittelalter Jcgcn Zcugnis ab fÜr den
idealcn Sil11/ des o.1tC!I Danz,iger Sc1i1lliedehan:hvcrks lind dessen
,.;ruße tblldfertigkeit.

Welche Bedeutung es damal  hatte, gebt aus der Tatsacl1e Jler
vor daß das Eisenerz (OslIJtJnd) aus Schweden bezogen, in DalIzig
gcs hmolzen und nun turn Teil verarbeilet nach Schweden. Nor
wegCn und Rußland ;lLlsgefiihrt wurde. So brach der erste
schwedisch-polnische Krieg here'in. Gustav Adolf t.:r chicn ]626
!lach sdncr Lanulmg in PHlatt vor Danzig lind lernte \J.ier die erste!!

SchmelzÖfen kennen. deren Zahl auf etwa 40 anp:egeben \yird. Er
Heß einzelne davon abbrecJ]Cll und in Schweden wieder aufstellen,
damit der Sc1nTIelz;prozeß in Schweden ausgeführt werden könne.
Die schwedische R.egiertlll  nmersagte fOTt8U die AtJsfultr von Roh
ert-cn, und BUH bezogen die Dauzig:cr Schmiede Eisen allS BÜtmv
in lJomTOcrn, aber 811ch ans Spanien und Unp:arn, mir welchen
UlIldern die Stadt in einem regen tJatldels,ycrkehr st8nel.

Von hohem Interesse ist die Tatsache. daß im Jahre J33 , \\'0
die Sc1unicdc zum erstcnmal gcnannt wwleu. Z\](;!'s[ dic Grob
schllJh:de auftauchen. Außer ihnen es A!JkerscJ!lnicd , Flnschcn
schmiede, tiuf-, j\.lesscr- uud u. <\" i!ls c.',anl1 ucnl1
Arten, welche später in amtlichen Urh:ul1den e(lv;Uu][ \,.erdL'J]. Sie
\\' lfI,m indessen jn einer einzigen In!]]!n", oder Zunft org,wisil:Tl.
Im lahn; 1378 werden irJ! ßiirgerU!lc!le der Stadt Ihnzi  bercits
die E!ter1etlte (Ohenncister) der Sdunicdcinl\1!!1g: ge!hltlllt. Daueben
bestand anch eine Art IUl1l1ng für die Schl1liedegeselIen.

hl der Geschichte Danzigs hatten die Ziil!fte \vie in allen UU\l
sehen Städten eine hohe BeueuLJl1I/.:". Da 'oie il! Danzig mit d\Jr
Herrschaft dur Patrizier rdch! einverstanden ware!! und .:-i!1I.:!! ge
\'iissen Eini1uß auf die Verwal I!1!  der S,adt llUslibeu \\ UJ!!Cl!.
brach am l'ronlcichnam.sta,( 1416 l'ill offenc! KauJPf Lun die sEiu
tische Verwaltung allS, welcher dei!! lialldwt'r!i: den  ieg \ l'r!ich.
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Die ZÜnfte setzten eine
TILtrz"\vci Monate wäl1rtC.
r.eteHjgt.

Im v\'andel dcr
die Geschicke der anderen

R.cgjenm?; ein, die indessen
jC11cm Kampfe waren 56 Schmiede

JahrhlIJrdcrtc teilten die Schmiede
Im Jahre 1853 gab es

in der lilJf- und Waffel1schmiedeil1l1ung 59 Meister; heute zähJt die
IrmuIlJ'!; 160 Mitglieder. An die Bedeutung des alten Danziger
Schmicdeha1Jdwerks erinnern auch Iloch einzelne t:iscnhämmer in
der nalteren UllJg bung. DaIlztgs. H. M a 11 k 0 W s k j.

Der Verkauf von Holz auf dem Stamm
VOB A. r r c V !TI IJ t h,  enatspräsiJct1j <Im Kammergericht i. ](

E" kommt ziemlich hanfig: vor, daß große lfolzfirmcn und Batl
firmen. öfters aber auch einzelne BaHtwtcrnchmcr, IJJdustricwcrkc
u!:.>\v. Holz nicht in zubereitetem sondern als stehendesHülL kaufen, das noch werden muß
(Holz auf dem Stamm). E!:> dann also der Eif:emül11cr
der noch zu fäIJenden Bäume wcrde!), der GrundstiiekseJgcnHin1cr
hat Allspruch auf den Kaufpreis lInd lllUO die Bäume hergeben; der
Urnnd lind Boden,' aHf dem die Bäume gewachsen sind, verbleibt
ihm natÜrlich nach wie vor zum b!2.CJ]{]lJll. Es besteht Ider nun eilJe
ans deI! RcsctzlicJJeIl Vorschriften sich ergchcndc Schwierigkeit. dJe
zu schweren wirtsc1Jaftlichen Schädigungen führen kann: Djese
Schwierigkeit beJlIht attf den im BiirgerIkhen Gesetzbuch vtJrhan
dellen Vorschriften rlbcr das J:jgeututr! und namentlich über dc"
CchcrgaIl.l? des Eige!1tu11l<; auf den Erwerber. Nach den Vorschrif
ten des B.G.B. gehören die in dem' Grundst!Jck eingewurzelte"
BJume zu "we!:>enlliclwtl Bestandteilen" des Grl1J1d
stucks, uIld Rn wcscnUic!icIJ Bestandteilen ist ein gc
:;olldertcs Ej e!]l!1m - abgc'\ehetl vOIl ganz seHeuen, praktisch
kaum jcmal<; iJ1 Betracht kommenden fällen --- rechtlich unmöglIch
(8.G.8.   93 und 94). DdZlI kamlnt, daß nach dem I{ech!e des HÜr
xcrIrchcn Gesetzbuch" durch den Kaufvertrag allcill der K;wfcr
Hoch nicht Ei:;;entiihler der verkaufteJI Sache wird. Vielmchr wird
dcr Kaufer erst dadurch daß eier Vcrbiufer ihn mit dem
\ !iIlcIi der Kaufsaehe Übergibt (B.G,B.

-133, 446, 929, ergibt  ic1]  OInit fÜr den Ver
von Hülz dem folgende l\cchtslagc: Durch deli

K,a!ivcrlJa.1!: wird der Källicr verpfliel1tet. dein Orundstück"cigell
tiil11 r als VeJkäufer den vcrcinhartcn.Kallfpreis zn bezahlen. Der

als VerkÜufer i t verPflichte!, dem Käufer
die noch zn BZ!l!me ZIl l1bcrgcben. Durch den KaufvcrLrag
8118iIl wird aber zunächst an den EigcJJtllJ11sverhalrnisseu niL:hts ge
jlJ(JcJ t. Zunächst hleibt der Grundstiiekseigentürner wie bi hel
[jgentümer der Bäume. Die Bäume kÖIJlJen er!:>t dann i]] d8s Ei
gtel1lum des Käufers wcnn sie  efälll ufld dem Käufer
zlIm Zwecke der Übergebcn worden sind
- dabei ist gleichgültig, wer die Bäume fällt, dies kann also aUl:h
dei KiiufcI sein; und ferner kann die Ucberg-abe aucb in einer wenig
förmlichen Art z. B. in der GestattlJIIK an deli Käufer, die
gCHU!t8,t abzufalHcn oder zu IJ8UCIl und in Haufeu
zn steIlcn .es ist !Iun klar, daß aus dieser Rechtslage
sieh schwerc wirtschaftliche Schädigungen ergeben küllne]]. Wenn
z. B. der Känfer den ganzen bedul1.1':enen Kauipreis sofort bczalJIi,
so wird cr dadurch irotzdteIIJ !locl1 nicht Eii1:clJtümer der Bau111c.
WCIlIJ etwa der GnlJ1dstÜcksei;.>;elllÜlIler llHehrlichcr V/eise die
1:HittIllc 811 eine]] Dritten, deI' VOll dem frÜheren Verkauf nichb weiß,
weiterverkauft 11l1d dieser Dritte die Bäume abschlägt und abfährt,
.'>0 ist er eigentümer der Bäume g-c\\'on1ct1. Der erste Käufer kalJ1l

.ihm die Bäume nicht fortnehmen und ist al1f entschädigllngsan
sprÜche gegcnÜber dem vic1!cieht jetzt Onmd
s(Ock:;cigclltiimer angeWie CJ1. ferner: "Venn der
cigclJtümer unehr1icher Weise nach Empfang d\;:s Kaufpreises fÜr
die Bätlme das Grund.:.tlJck an einel! Dritten verkauft uud aufläßt
und dieser Dritte a!s eil;ClIlIiOlCI' ue:> GrulJstü(;ks im Grundbuch
eingetragcJ] wird, so kanl! der KaufeJ dCI" Bäumc a11 diescl! neuen
:Co ;c!!lüJ11cr sich nicht halten. Der ]lette Ei.I;entiimcr braucht dem
K;i!lfer Jrlellt Zll 0<111 er sich die Bäume hefJ\l1tcr!:>chla.Q:c
lmd abfahre. g-Jlt dies ohnc Zweifel dallJl, weI1!] der
lIetlc EigcJltLimer von uem Verkauf de:. Holzes n!c11ts gewl1Bt hat.
In diesem Falle ist dallll ebenso \I/]e in den vorher erwähnten der
Käufer Jetlidich darauf seine AnsprÜche t;egen den
friihcreu Grundstückseig-entLimer tU der vielIeieht zahll1llgs

ist und jeJenfalb bei einer Sachlage wohl nach
alles  o einrichten wird, um sich seincl! Verpflichtungen

zn clltziehcJt. Auf der anuere]] Seite kann der GrundsWckscigen
HIlller ia eine Üble Lage v:eratcH, wcnn er sil;h nicht genÜgend
sh:!wrt: Der Uebco;-ang- des I:igentums an den abgcschhtRcJlCtl Bäu
men, die m!nUlehr bewegliche Sachen lind eines sclbstäudigclI

t:i;.>;en!urns fähig Rewordcn sind, ist nieh! schlechthin von den
7,wischen deu Parteien lJesLchcJ]del! VertragsverpflichtulJgcJI ab
hängig. In der Regel ist bei dem Verkauf von Holz auf dem Stamm
nach dem Vertrage der Käufer verpflichtet und berechtigt, die
Baume selbst zu fällen und seIhst abzufahrelJ. Wenn sich uabei der
Uebergang des l':igelJHinJs an det! gefäJltcn Bäumen vom Grund
stückseigentiimer und Verkäufcr LJnf den Käufer vollzieht, das hängt
davon in welchem Augenblick im Rechtssinr,  die Uebergabe
der Baume geschehen isL E  kann nUI] sehr wohl sein,
daß je nach dem Verhaltcn des VerkäufcJ"s uud_ nach den vertrag
Hehen Abrcdcn dic Uchergabe schon darin g'efundc1J wcrden kann,
daß der Käufer die Bäume fällt,-vielleicht in einer gewissen Weise
herrichtet und Zllr Abfuhr bereitsteJlt. Wenn mlI! der Verkäufer
so verfraucl1s<;elig i!:>t, daß er vor diesem Zeitpunkt sieb den Kauf
preis llOCh garnicht oder nur teilweise hat auszahJcn lassen, so hat
er Eigentum an del1 Stämmen verloren. Dies kanu besonders

danl1 werden, wenn der Kanfer seinerseits das Holz an
einen Dritten verkauft, diesem das Holz Übergibt und der Dritte
das Iiolz al1fährt. Ist dem Dritten das Holz zum Zwecke der Eigen
Lutllslibertragung bereits im Walde übergehen worden, so ist der
Dritte EigentÜmer geworden. Der Gnllldstiickseigentiimer k<olIln dann
den dritten Abkäufer nicht daran !t,hIdern, das Holz abzlLfahrcIJ,
kann al1ch VOtl dem dritten Abkätlfer nicht den Kaufpreis verlang-en,
da er mit diegem in keinem VcrtragsverlÜiltnis steht. Der
tinner ist also danJl darauf angewiesen, das Kaufgeld sich VOn
ttrsprrint;lichen IIolzkäufer zu hat 'aber dlc in delll Besitz des
Iiolzes bisher filr ihn vorhandeJ]e verloren.

Der Grund ttiekscigentijm.er wird in der [ cgcI .!!:enei\!;! s8in J1I1d
wird durchaus gilt uaJ 311 tIJ!], durch vertragliche Abmachun en sieh
ZJ] schutzc!]. t:s ist (bn end zu daß der OrulldsUickscigen
tJilller in dem Über deli VeIkauf des ZII sclJlicHcnden Vcrtr;J.\
eille J-)cslilHtllJwg des IIIlralis aufuiU!JJ11, daß die Ueberg;abc llI1d
f:igentutDsiibertraguII.R <:tu dCII Käl1f8r erst dann erfolgt, wen!! dieser
den Kaufpreis volIstälJdi.lt" bezahlt 11al. Dem steht keineswcgs cntgegen
daß de)" Kaufer schon vorl]er die Bäume räIlen UlId <:tlles 7-ur A.hfuhr
der ßiJ.UItlC bcrcitmachetl darf. Es ist sogar zweckmäßig, diese De
ftjimis ausdrÜcklich in den Vertrag aufzunehmen, aber iIiuztlztJ
fiw;etl, daß dies a1les nur VürbercitulJR"sllandhlllgel] s,jIld ulId daß die
Abfuhr vor völliger Bezahlung; des Katl:fpreises nicht eJfolgen
dÜrfe. Daß eitle sok:he Abrede den l'Iolzverkäu[er wirksam schÜtzt.
hat uas l{eichsgericht in seiner Reehtsprcchunl?: <Jlterka!Jtl! (Ent
cheidl1ng;en Band 72 Seite 309 fi). Don kam folgender fall zur
El1t<;c1JeidlIIIg  Der {JrlllldsÜick.seigcnÜimer B verkaufte lio]z auf
dcm Stamm an dcn Iiolzhändler M für eine gewisse Summe. Der"
Holz!läudlcr M verkrlUfte dann das noch nicht  eschlagcnc Holz an
eitlCII gewisscn K. weiter. Das Holz wurde gefällt, ztlSaf!1ll1ettgc
stclll und mit dem Hammer dDS Kanfers K. <lugeschlag-ell. Dieser
Käufer fuhr dmw einen Teil des Holzes ab. DCr Holzhändler M.
bezahlt aber an .den Gruttdstiickseip;ellHirncr den vcreinbartet! Kauf
prcis nleht. D,n<lnf verbol der Grundstlickseigentiimcr dem lJritt
crwer\1cr K. die Wteilcre Abful]r des 110ltes und crwirktc auch in
diesem S<iIlIID eine einstweiHl'.;C Vcrfüg-w]!{ gCj;en ihn. Nunmehr
machte der J}(ittcrwcrbcr K. geltelId, er sei dadurch Eigcntiinwr
gewordcn, daO der Erstkäufcf der Iiolzh itJdl8r M. das e:ige"tnm au
dem Iiolz erworben und es dann an ihn übQrtrag-eu habe, Er be
rief sielT dabei auch atlf & 956 DOB. Dort ist bestimmt, daß der
Dritte, dem der Eig-elltiJnler gestattet, sich 13estaudteile einer Sache
anzueigncn, mit der ßcsitzcrg-reifuJ}V: an dem Bestandteil der ti.l!:cn
tümer wird. Er wollte daher den GrundstückseigelItÜ!1lCr wegen
der forderung- auf den Kaufpreis filJ deli fIolzhändler M. verweisen
lInd verlaIlJ.de im Wege der Klage, daß der GrundstückscigcntLimer
ihm das im walde Jloch lag-cmde und mit  cil1em Hammer all c
schlal;clJc HoLt herausgehcn und die Abfuhr gestatten soIJe, Der
GmlldsilickscigcnUiltlcr Illachte demgc!{cniil)cr g-e1tend, daß cr
EfgenHimer des Holzes gcblicbeI1 sei, lind dün daher ucr Dfitt
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GittertÜr <Im :.\'eptunbrunw,.'u III Danzlg

D,mzig: ....Hcl,chlJ.g cW_nder. Jel.lt ,\In ElDgJllg Z1JUJ :)tadtmuseu)Jl

Teil f>ine;; Gitters in d"'f Jope/Jgassc zu Dam:ig

h.,lvcll  glttt'r in der :'\1 mcl!kircJie 11l_ Dan1.ig

dllnkdceberuc TÜrfÜl!un  JI] ]);\Hl.ig am nano JUjw]l 1I,;;;e

tiolze  g:c\vordcn sei unu keincswc s verlangen da  rlolz
herauszubekommen !lnd abfahrcn zu dÜrfcIJ. Das
gab dem Grundstückscig:entümcr recht und wies daher die Klage
des Dritterwerbers K. ab. Das Reichsgericht hat dies Urteil bestä
tigt. In den Griinden ist folg:clJdcs ausg:cfilhrt: Aus dem zwischcn

Gitter IHn aUen Zellgh.1u  in DaD ig> VOll der JopclIg:;r;öe dern Orundstiickseige'uttimer und dem Holzhändler Al. geschlossencn
Kaufvertrag ergibt sieb die- .Einip;keit der Parteien darÜber, daß vor

erwerber K., mit dem er in keinerlei Vertragsbeziehungen stehe der BezahJung des Kaufprejscs der liolzhändter M. z\var die ße
und mit dem er uaher nichts zu tun habe, nicht Eh entiiJt1cr des il1gnis haben saUte, das Holz Wlcn und ,mibereiteIl zu lassen,
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der erst !lach Zahtl1ng des
Uebergabe erfolgen. daß der

3Juch an dem gcfäHtcn und allfbereltctcu Holz Eigentullls
rechte auf. Grund der Gc.stattungnicht erwerben sollte. Es ist
alsodcLtloIzhändLeLM., da er den Ka.ufpreJs nicht gezahlt lu _t,
nicht EigenWmer des - Holzes gewordcn. Auch'   9,";6 EGli trifft
nicht zu. Denn dort ist ja bestimmi, daß der Neuerwerber da
durch Eigentiimcr wird, daß ihm der t;igentümer dic Besitzergrei
fung"gcstattet. flier aber hat der Grundstlickscigentümer dem
tIolzhändlcr M. die Besitzergreifung nicht gestattet, sonderugerade
vor Beza]j!un& des Holzes verbotcn. Somit konnte auch der lfaJz;';
händler M. das'Eigentum nicht an den Dritterwerber K. übertragen.

Du ch eine vorsichtige fassuug des Vertrages und dUfchvor
sichtiges Verhaltcn bei der Vertragserfüllul1g werden sich also im
a]]gcl11einer  der Grul1dstüekseigentilmer wie der KäÜfer des tlo]zcs
VOr SC;ladch wahrcII kÖIInen. Andere Möglichkeiten des Sc:hutzes
werden niCht ZlIJ' Verfügl1ng stehen. Namentlich ,ist allf f,ül.2:cudes
hinzuweisen: Daß der Verkäufer sich dnrch die Abrede der Nicht
abfuhrvor Bezahhmg und durch die Nic:htiibergabe Zl  Eigentum
vor diesem Zeitpunkt rechtswhksam schützcn kaul!, ist oben dar
gelegt. Für den Käufer liegt die Sache schwieriger. Nach dem
his zum 31. Dezember 1899 in Altpreußen geltenden AlIgem't:inen
Landrecht war nach der l echtsprechung aer Gerichte die Mög
lichkeit vorhanden, an steJrenden BäUlJ1el1 selbständig Besitz und
Eigentum zu 'erwerben. Durch die sogenannte "symbolische"
Ueber.":abe der Bäume (Ansclt1agcn mit dem Hammer und uc-rg'l.)
wahrte sich der Käufer sein Eigentumsrecht aoch gegen den
späteren Gmndstückscrwerbcr, mochte dieser den Baumeverkatlf
bei der Auflassung .2:ekannt 11ahen oder nicht.' Gegen Gläubi:2;er,
fÜr die später :Hypotheken eingetragen wurden, konnte sich der

Käufer dadurch schützcn, daß er sich sein Abhoizungsrcchtin'die
zweite Abteilufjg des Grundbuchs eintragen licß. Nach. dem"kcchte
des BürgcrJic-hen Gesct;r.buchcs ist jedoch eine sOlchef:inl.T'agung
im Grundbuch zum Schutze des Abholzungs,rechts unstatthaft.' Ein
von dcm Besitz des Grundstück;,-eig:entiimers an dem Gesa,mtgrnnd
stück verschiedener Sonderbesitz an verkauften,stehendc!I Bäu
men wird vieJleicht in einem besonderen' AusnahmefaU, wenn. z. 13.
der betreffende GrullllstÜcksteil ganz bCSOJldcrs abgezäunt  nd die
Bäume besonders gekerrn;t;cic1rnct sind, mö ;lich sean'; vergI. "R,eichs
gerichts-Entscheidungen, Band 108, Seite 269. 1n aller R.egel aDel
wird es nicht möglich scin, cil1en solche.1I SonderbesitZ an stehen
den Bäumen und gar eillc uebcrtragung des Eigentums an ihnen
ohne Trennung- WId 13esitzergreif.ung herzustellen, ver L l?eichs
gerichtswr:ntscheidungen. Band 60, Seite 317. FÜr den IIolzveikäufer
wird also eine Sicherung dafiu, daß er das .l(ekaufte Holz auch
wirklich bekmnmt, im al1gemelnen wohl nur durch bC<;,onders
schnelle :ErJedfgung des Geschäfts, namentlich recht schnelles Fäl
len und Abfahren des fIolzes zu erreichen sei:1.

Wie man sieht, treten bei -dem Verkauf von tIo]z auf dem
Stamm, wenn sich das Geschtift nicJlt glatt abwickelt, schvvieri9:c
Rechtsverhältnisse 1wf, die schwere wirtschaftliche Schäden im
Gefolge haben köntJcn. Es wird .slicl  daher bei solchen V erträ e-n.
falls es sich um größere \vertgegen tände hantielt, auf jeden Fall
empfehlen den Vertrag schriftIich abzus hließen Wld am besten
aHeb cine  Rechl<;knndigen hinzuz.uziehen. Gültig jedoch ist auch
ein mÜndl.icherVertrag. Die fÜr Grundstückskäufe vorgeschriebene
schwere' f'orm der gerichtlichen oder notarieHen Urkunde (13GB.
31.i) gilt für den Verkauf von Holz auf dem Stamme nicht, da
das erst noch zu trennende Holz, also in diesem Sinne bewcgliche
Sachen. verkmlft worden sind.

Verschiedenes
Eine Großgarage (Inter der Straße in Pari5. Der Polizeipräiekt

VOll Paris hat zur f:rleichterung des Verkehrs an der Pariser Bör
se, die zur Geschäft zejt von Scharen von Kraftwagen umla9:ert ist,
den Bau einer sechsstöckigen Garage unter dcm Platz an der Börse
genehmigt. Der unterirdisclIe Bau erhält sechs zweigeschossige
Fahrs,tühle, weIche die Wagen von und zur Erdoberfläche bringen.

Wettbewerbe
Leipzig. Zur Erlal1J.':uIl1!: von .entwürfen fÜr die BcbautllIg des

AusstellungsgeJändes und für die architektonische Gestaltung der
tIallcnbauten der Technischen Messe in Leipzig schreiben das Lcip
ziger Meßamt und die Leipziger Messe- uHd Ausstellllngs-A.-G.
einen Wettbewerb aus. Der Wettbewerb ist offen fÜr alle seJb
ställdi,\{en Architekten Leipzig-s. (Siehe auch Seite 536 dsr. Zt;;-.)

Leipzig. Die Aktiengesellschaft für fIaus- uHd Grundbesitz,
Leipzig C 1, Brandeuburgcr Straße 16 b, schreibt zur Erlangung
von Entwürfen für -die Auf chIieBung und Bebauung des Geländes
1lördlich des Tauchaer Wegcs in Leipzig-Gohlis einen \ rettbewerb
aus. Die Beiciligultg ist offen für aJJe in Leipzig ansässigen oder
in Lei]);,:i,!.; J?;eborenen selbständigen Architekten. An Preisen
werden 18000 RM. ausgeworfen. Die Summe kommt nach t'est
legung des Preisgerichtes wie fOlgt zur Verteilung: 1. Preis 7000
2. Prei;.; 5000, 3, Preis 3000 und drei Ankäufe je 1000 RM.   E
wurden folgende tlerretl atlfgefordert: Architekt Le Corbusier,
Paris;.Architekten Luckard, ßcrIill; Prof. Dr.-Ing. Mebes, Bcrlin;
Prof. MUllsmann, Dresden; Prof. BrllrJO Pau!, ßerlin; Archirckt Sal
visberg, 'BcrJin und Proi. Schmitthenucr, Stuttgart. Das Preis
gericht setzt sich /.usammen aus deu lierren- Architekt Pricke
Leipz;ig; Ministerialdirektor KießIillg, Berljn;' Millisterialral Dr:
Kramer, Dresdcn; Architekt DÜ. Cuno, Frankfurt; Oberrcg.-Baurat
Ur. Mackowsky, Leipzig-; Stadtbamat May, Frankfurt a. M.;
B,lllrat Pusch, Dresden; Sladtbaurat Rifter, Leipzig sowie aus
sicben LaicJlprcisrichtern. 13cd. 10 J M. zu erhaltcn durch die oben
gemwntc A.-G,

Meisterprüfung
LeiJ)zjg. Vor der Baumeistcrprirfungsbcllörde Leipzig haben

die,. silelJsfschc J3,'!>mciStcrpriiftIÜg, bestanden: tl<ll15 Pinther 'in
WaJdlJehn Sa., W,\:.0r haJJck in Leipzig. C. 1, Ernst I:rich lahn in
Oet7;sch II1eekL, H<1IJs< Schlege! il1 Lc-ipzigS 3, Kurt Lcnk , Lcip;;.r
N 24, Kurt Stur],c in Leipzig C J, miti \Villy Köhler in Leipzig W;i3.

Leipzig. Nach lang:e.J11, schwer n Leiden verstarb am ]9. De
zember 1928 lIerr Baumeister Oswald M ü hIn e r im Alter von
51 labren.

Zeitschriitenschau
Das farbige StraßenbHd. Schriitleitung: Rieh. fIesse and Prof.

Wilh. Jöker. Verlag VOll lÜstel &. Gättel, Leipzig C 1, EmiHen.
siraße 21

tIeft Nr. 10 bringi. in der Hauptsacne Beiträge für farbige Bau
kunst und veröffentlicht lL a. beachtenswerie Entwürfe von Max
tIagen, welche die preisgekrönten EntwÜrfe für den Marktplatz jn
GCla in farbi cr Ausmalung- wiedergeben.

Bauindex
1913 = 100

14.11. 28 = 173,3
28. ll. 28 = t73,3
12.12.28 = 173,4

Baustoffindex
1913   100

28. 11.28   159,3
5.12. 28   159,5

12.12.28 = 159,3

frag kasten
5. Antwort auf :frage Nr. 178. fIaus  und Mauerschwamm wird

rcstJos durch KULBA beseitigt, das sich seit 20 Jahren bei den
chwerstcn Schwamm reparaturen bestens bewährt hat. Diese Im
prägnicrungsmasse ist farblos und voJlkommcn g:eruchlos. Die An
wendung erfolgt durch Streichen des Holzes. Pordern Sie ausfÜhr
liche Auskunft von

Hartmal1t1 &. Schwerdtncr, CoSWig, Bez. DrcsdcJ1.
Antwort auf Frage Nr. 180. Schutzallstrich. Viel fIoffnulIg.

mit solchen Meldungen dcn Prozeß zu beeinflussen, dürfen Sie sich
uicht macheu. tIat die Firma bestimmte Versprechungen gemacht?
Haben Sie die Voraussetzungen der Firma erfüllt weiche fÜr die
AnweIldbarkeit zu schaffen oder gegeben sein soUteu? Der Hichtcr
ist stets Laie und muß auf Sachverständige zurÜckgreifen. Treffen
beide fragen zu, dann ist die firma schad eil ersatzpflichtig in dem
Umfange ihrer Versprechungen und Ihres Schadens. Daß Sie das
Zeugs Zljr Verfiij:nltlg  tcllen. konnten, nachdem dic Anstriche damit
a tLs!{chihrt warcl1, ist uuklar. Ing. VV. Christ, Stettin.

ßchrl1tJeltung; A chl kt ß.D.A. Kurt Langor und Dr.-lng. La.ng'enbeck
belde in ßrcalau und Baurat Ha n s BI ü t b gen In LeIpz!g

Verla!\": PaulBtolnke 10 Brealau und L('lpzlg.
l'Ur uDverlangt eiDBeaandte MaDusll:rlpte übernehlIlclJ. ""Ir keine Ge'l'l"iihr
AUen ZuscnduDgcn an die 8chrlftleltuDg bitten wir RÜckportobt!Jzl)Hlgen.

In haI t:
Schmi8dceiserne Oitlcr, duzl1AbhiJdmigen.

Ho!zauf dem S:amm. - Vcrscllicdc::c . 
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